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Bewässerungen.
Von Architekt Fr. Schrader, OherJehrer an der König

. Friedrich-August.Schu!e zu Glauchau i. S.
Nach baupolizeilichen Vorschriften darf kein Grund

stück für W ohn- oder Arbeitszwecke bebaut werden,
auf dem oder in dessen Nähe nicht die Entnahme aus
reichenden Trinkwassers jederzeit möglich iSt. Diese
g schieht entweder durch Brunnen oder durch Wasser
leitungen. Letztere können QuelI- oder Flußwasser
leitungen sein. Voraussetzung ist natürlich immer, daß
das Wasser sich auch als Trinkwasser eignet, keine
schädlichen Beimenguugen enthält und klar, farb- und
geruchlos ist. Eisenbestandteile im Wasser sind nicht
ohne weiteres schädlich. Bei Neuanlagen ist das Wasser
zweckdienlich auf seinen Gehalt zu untersuchen und ge
gebenenfalls durch filter zu reinigen. Für kleinere An
lagen empfiehIt sich der Berkefeld-Filter. während bei
größeren Wasserleitllngsanlagen zu diesem Zweck be
sondere Sand- und KiesfiJter eingebaut werden.

Bei Anlcgung von Brunnen ist besonders darauf 7.\1
achten. daß jede V crunreim.zung vermieden wird. Das
Baugesetz schreibt deshalb fur die Anlage von Brunnen
in bezug auf Nachbargrenzen, Düngerstätten llSW. bc
sondere Bedingungen vor. Dei icder Rrunnenanlage ist
darauf zu achten. daß sie auch genÜgend Wasser gibt.
besonders bei feuersgefahr und anhaltender Trockenheit

Der Ausführung nach unterscheidet man zwei Arten
von Bnmnen, den Schacht- oder Kcsse1bmnnen und den
Rohrbrunnen. Eine weitere Art von Brunnen, die dem
Wesen der Wasserleitung  lcichkommt. ist der arte
sische Brunnen. benannt nach der französischen Provinz
Artais. Der Unterschied zwischen Kessc!- und Rohr
brunnen bestcht in der tfauptsache darin, daß bei
ersterem das Wasser !TI der Onmdfläche zufließt, wäh
rend bei letzterem der Mantel des Saugers (Filters) die
Zuftußste]]e bildet.

Der Schachtbrunnen besteht aus einem mit Brunnen
steinen (Radialsteinen) gcmauerten Schacht ohne Mörtel
verwendung, dessen unterer Rand wenigstens 2-3 m
im Grundwasser versenkt sein sollte. Das Aufmauern
geschieht auf einem Brunnenkranze (Senkscheibe), der,
des leichteren Eindring;ens in die Erde wegen. mit einem
eiserne11 Schncidering versehen wird. Das Versenken
geschieht in der Weise, daß das Erdreich im Innern aus
gehoben wird. also gewissermaßen selbsttätig. Etwaige
Hindernisse sind in geeigneter Weise zu beseitigen. da
mit der Senkkörper nicht schief gesenkt wird bzw.
hängen bleibt. Sollen größere Wassermengen in einem
Schachtbrunnen gewonnen werden, so senkt man zwei
ineinander stehende Schachte in die Erde ein, deren
Zwischenraum mit rein gewaschenem und a sgeglühtem
Kies ausgefüHt wird. Diese Ausfüllllng dient zugleich
als Filter.

Beim Rohrbrunnen wird ein verzinktes schmiede
eisernes Rohr von wenigstens 40 mm lichter Weite so
weit in den Erdboden eingerammt oder gebohrt, bis es
genügend wasserhaJtige Erd- oder besser noch Sand
schichten durchdnmg-en hat. An seinem unteren Ende
erhält das Rohr eine AnzahJ kleiner Löcher, damit das
Wasser durch diese in das Rohr eindringen kann. ["lan
bezeichnet die Rohrbrunnen auch als Abessinier-Brunnen.

Kann bei Schachtbrunnen infolge irgend eines
Hindernisses das Senken des Mauerschachtes nicht
weiter erfolgen, so kann man Schacht- und Rohrbrunnen
zu einem vereinigen. Auch bei Schachtbrunnen. die in

folge allgerneinen faUens des bisherigen Wasserspiegels
nicht mehr genügend Wasser geben, legt man zu
weiterer WasseriJeschaHung damit verbundene Rohr
brunnen an, zumal letztere sich oit leicht und sehr tief
senken Jassen.

Die Brunnenanlagen sil1d sOfzfältig abzudecken;
Rohrbrunnen sind .l(egen das Eindrinj{en von Tagewasser
oder sonstigen Verunniinigungen abzudichten.

Die \Vasserentnahmc erfolgt bei beiden Brunnen
arten durch Pumpen. Da Über 7 m Höhe hinaus das
Wasser sich durch einfache SauRPumpen nicht mehr an
saugen läßt, so verwcndet man bei tiefen Brunnen Saug
und Druckpumpen, oder der Pumpen körper muß ent
sprechend tiefer im Brunncn angebracht werden. Im
letzteren falle sind etwaige Ausbesserungen schwieriger.
\Vill man wissen, wicviel Liter 'Nasser ein Arbeiter ohne
überanstrengung in der Minute aut eine gewisse fiöhe
pumpen kann, so teEe man mit der Meterzah1 der rörder
höhe bei Handpumpen in die Zahl 600. bei Schwungrad
pumpen in 800. So schaUt 7.. B. ein Arbeiter bei 6 m
Saughöhe und 10 m DTIlckhöhe, also bei 16 m hirder

600
höhe in der 1\1inute bei einer fiandpumpe 16 = 3,75
Wasser.

Zu beachten ist noch die Gefahr bei Änsbesserungs
arheiten bzw. beim Einsteigen in den Brunnen. In diesen
sammeln sich häufig Kohlensäure oder andcre giftig<.:
Gase an, weshalb also Vorsicht zu gebraucheT; ist. E;,;
ist daher ratsam? die Brunnenluft vorher Zll untersuchen
und durch ZufÜhrung: frischer Ll1it ehva vorhandene
Gase aus dem Rrunnen herauszutreiben (Vorschrift der
(Ullfal!versicherun,g). tin einfaches Mitte! hierZlI i-st.
heißes \Vasser m den Brunnen zu schlittclI. fÜr di
Untersuchung auf verdächtige Luft dient das Iimablassen
eines brennenden Lichtes in den Brunnen. Geht dasselbe
aus. so ist unbedingt Vorsicht geboten.

Die Wasserleihmgen waren schon im grauen t\lter
turn den Ägyptern bekannt. Bei den Römern erreichten
sie bereits einen hohen Grad ihrer AU$bildung. Dann
kam der Verfall und seit diesem hörte man lange nichts
mehr von derartigen Einrichtungen. In unserer Zeit ist
die Technik aber wieder so weit fortgeschritten. daß
man wohl sagen darf, daß auf diesem Clehiete wohl kaum
mehr erreicht werden kann.

Man unterscheidet zwei Artcn von '0/ asserleitung:cn,
die natürliche und die Druckleitung. Bei ersterer wird
gewöhnlich das Wasser in Quellen gefaßt. besonderen
Hochbehältern zugeführt und gesammelt. und von hier
allS durch Röhren zu den VGrwendungsstellen geleitet.
Voraussetzung ist hier natürlich, daß die QueHe höher
liegt als die zu versorgenden Gebäude,

Bei der Druckleitung wird gewöhnlich Quel!- oder
fluß wasser mitte1st Druckpumpen in einen Behälter
(\Vasserturm) gepumpt, dessen niedrIgster V/asserstand
(Boden des Behälters) noch wenigstens einige Ivleter
höher liegen muß, aJs das höchste. mit Wasser zu ver
sorgende Gebäude. Für beide Arten von Anlagen ist.
da sie meistens größere Ortschaften zu versorgen haben,
darauf zn sehen, daß auch in der trockensten Jahreszeit
kein Wassermangel eintritt. Zu diesem Zweck baut
man in neuester Zeit, bedingt durch den immer größer
werdenden VIasserbedarf, sogenannte Talsperren, die
sowohl bergiges Land wie auch ebenes Land mit ge
nügendem Wasser speisen können.

Für die notwendigen Straßen!eitungen werden in
neuerer Zeit fast nur noch asphaltierte Stahl rohre
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(Mannesmannrohre), seJt2uer gußeiserne Rohre, ver
wendet. Der Durchmesser richtet sich nach der zu
schaffenden Wassermenge. Die Leitungsrohre sind VOr
frost und Hitze zu schützen. weshalb sie in der :Erde
wenigstens 1,00 m tief verlegt werden mÜssen. Die
r öhren sind Mnffenröhren, die mit Bleiverguß abzu
dichten sind. t'ür die Druckregelung werden Druck
regler (Sperrschieber) eingebaut, ebenso Abstell- Vor
dchtungen mit Spü!vorrichtungen, um unreines \Vasser
von Zeit Z!I Zeit ablassen zu können.

für die Zuleitungen in den Gebäuden werden ent
weder B\eirohre mit 1 111m starker Zil1ueinlage (Mantel
rohre) oder, wenn auch seltener, verzinkte eiserne Rohre
verwandt. Sind stärkere Zuleitungsrohre als 50 mm er
forderlich, so nimmt man solche aus Gußdsel1 mit
Asphaltanstrich (heiß aufgetragen). Die Verbindung bzw.
Dichtung gußeiserner Rohre eriolgt mit Bleiverguß, die
Verbindung schmiedeeiserner I ohre durch Mufftn
verschraubung und bei Bleir6hren durch Verlöten der
ineinander gesteckten Enden.

Entfernt sieb dic Zuleitung vom Hauptrohr auf
wcnig'C[' als 30 m, So richtet sich deren lichte Weite
nach   der Zahl der einzubauenden Zapfhähne. Man
nimmt bci einem 10-20 mm weiten Zapfhahn min
destens 15 mm lichte Weite für das Zuleitungsrohr, bei
2 -20 Zapfhähnen 25 !TIm Rohrweite, bei 21-40 Stiick
30 mm und bei 40-60 Zapfhähnen 40 mrn Rohrweite.
Doch ist es immer ratsam, mindestens 20 mm lichte
Rohre zu verwenden. damit bei späteren Anschluß
hähnen genÜgend Wasser von der Leitung gegeben
wird. Damlt die Röhren nicht cinfIier2I1, sind sie wenig-
stens 1,20 m tier unter die Erdoberfläc1re zu Je en. Im
Innern des Gebaudcs sind sie gegen Yr05t durch ent
sprechende UmhÜllungen zu schÜtzen. Gleich nach F:in
tntt in das Gebäude j"t der \A/assermesser nebst Iiaupt
abstell- und Entlecrullgshahn. moglichs1 in einem ge
JncJUertei1 Sch8chtc. cJ.11zubringen, der mit der Schleuse
(Ab wasserung) zweckdienlich in Verbindung steht, da
mit das Tropfwasser oder sonst durch Undicht!gkeit
entweichendes \Vasser In diese ohne St6rung abfließen
kann.

Bei dem Legen der I\ohren im Innem ist darauf zu
sehen, daß diese tun1ichst an keine Außenwand zn
Hegcn..Jwmmen (frost- und BJitzeinscl1lagsgefahr). Die
Befestigung- der I{uhren seibst geschieht an den \Viinden
mittels verzinkter Rohrschellen oder R.ohrhaken doch
ist darauf zu achten, daß zwischen l ohr und \Vand
wenigstens 2 cm Zwischenraum verbleibt. ferner ist
darauf zu achten, daß bei Bie um en keine scharfen
Knicke entstehen. Bei Abzweig-ungen empfiehlt sich die
Anordnung eines Abstellhahnes nebst kleinem Ablauf.
hahn. Steigleitungen (auf ehel1de Leitungen in andere
Geschosse) erhalten etw  20-30 cm liber dem Fußboden
auswechselbare Muffen, damit bei einer Auswechselung
der Rohre Wände und fußboden nicht beschädigt wer
den. Um das lästige "Schlagen" in den Leitungen zu
verhÜten, empfiehlt sich die Anordnung eines \Vind
kessels. Die Abzweige werden am besten durch messin
gene Winkel oder T-Stücke mit dem Hauptrohr ver
hunden.

Zur Wasserentnahme dienen im allgemeinen die
Niederschraubhähne, bei denen ein plötzliches Schließen
verhindert wird, wodurch eben die sogenannten Wasser.
schläge vermieden werdcn. Die Zapfhähne genÜgen bei
cwöhn1ichen Verhältnissen fÜr KÜchen mit 15-20 rum
für \Vaschküchen mit 25 rum, für Waschbecken mit

12-]5 mm und für Oartenhähne mit 20-25 mm lichter
\\'eite. fÜr Waschbecken und Waschküchen ist die An
ordnung von sog. Schwenkhähnen zu empfehlen.

Sprenghähne (Oartenhähne) sind besonders frost
sicher anzulegen. Man baut sie gewöhnlich in mit Stroh
oder Sägespänen oder dergleichen ausgefÜllte Holz
kästen ein. Jeder Hahn ist mit einem Gewinde zum An
schrauben der Gummi- oder ftanfschläuche zu versehen
deren freies Ende ein Strahlrohr oder zum Sprengen der
Garten ein sog-. Regenrohr erhält. Auch empfiehlt sich
im letzteren _ FaHe die Anordnung VOll selbsttätigen
Rasensprengern, die in verschiedenen Ausführung-en in
den Handel kommen. Feuerhähne sind in der Aniag-e
den Oartenhähnen ähnlich, nur ist deren Querschnitt
wie auch der Querschnitt der Zuleitung niellt zn schwach
zu nehmen, da sonst die Wirkung eine zu geringe sein
wÜrde. Der Querschnitt sollte deshalb nicht unter
50 mrn lichter \ /eite gewählt werden. Die Peuerbähne
sind. an leicht zugänglicher SteHe sichtbar mit Zw ck
bezeichnung anzulegen.

0===0

Verbraucherwünsche bei der Reichs
regelung der .lementindustrie.

Vom Deutschen Arbeitgeberbund für das Bau
gewerbe E. V., Berlin; dem Deutschen Beton -Verein
(E. V.J, Ober kassel (Siegkreis) ; dem Zentratverband
Deutscher Zementwaren- und Kunststeinfabrikanten
e. V., Leipzig; dem Retonbau-Arbeitgeber-Verband fÜr
Deutschland E. V.. Sitz Lcipzig, OeschäftssteJ1e frank
furt 3. M.; dcm \VirtschC'lftlichen Ausschuß des Dcutschen
Beton-Vereins (E. VJ, Dresden; dem Verband der Bau
geschäfte von Groß-Berlin E. V., Berlin; und dem Ver
band der Deutschen Tiefbauunternehmer (E. V.), Berlin,
ist nachstehende Eingabe gemeinsam an die I(eichsste1\e
fÜr Zement gerichtet worden:

,.\\'ir nehmen Bezug auf die unseren Vertretern
heute vormittag gewährte Unterredung. In dieser hatten
wir Gelegenheit genommen. die in unseren verschiedenen
Eingaben vor etragenen \\lünsche der Zementver
braucher wie folgt zusammengefaßt zu unterbreiten:

A.
1. Aus Mitteilungen der Reichsstelle für Zement an

die Zementindustrie. die von dieser an uns weiter
gegeben worden sind, haben wir entnommen, daß der
S 1 der Bundesratsverordnung vom 29. Jllni 1916 sich
nicht bezieht auf Lieferungsverträge für Zement, die vor
Erlaß dieser Verordnung ahg-eschlossen worden sind,
ebensowenig wie auf Zementangebote. die vor Erlaß
der Verordnung abgegeben wurden.

In der Unterredung bestätigte Herr Wirklicher Ge
heimer Oberbau rat Germehnann die Richtigkeit dieser
Auffassung; dadurch haben die Ausführungen und An
träge in unseren Eingaben, die hierauf Bezug haben,
ihre Erledigung gefunden.

B.
2. Um den B dürfnissen des Baugewerbes' gerecht

zu werden, bitten wir um Erlaß einer Ausfüh\ungs
bestimmung dahin, daß von dem Verbot des Abschlusses
von Verträ en auf Lieferung von Zement Über den
31. Dezember 1916 hinaus, ausgenommen sind Liefe
rungcn für solche Arbeiten. Übcr die bereits Verträge ab
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geschlossen oder bindende Angebote abgegeben sind vor'
Bekanntgabe der Preise für das Jabr 1917.

Im laufenden Jahre in Angriff genommene Ar
beiten, für die ein Zementlieferungsvcrtrag erst nach
dem 29. Juni 1916 abgeschlossen worden ist, können
sich, insbesondere mitR.ückslcht auf die gegenwärtigen
Zeitverhältnisse, wie Arbeiterknappheit usw"' sehr
leicht in das nächste Jahr hinein erstrecken.

Eine etwaige Zementprciserhöhung vom 1. Januar
1917 ab dürfte sich keineswegs auf Lieferungen für
solche Bauten erstrecken, vielmehr müßte die Aus
Jieferung, wie es auch stets üblich war, zu den alten
Preisen erfolgen. Der Bauunternehmer kann eine
etwaige Zementpreiserhöhung nicht auf seinen Aui
traggeber abwälzen, da er diesem gegenüber durch
den Werkvertrag an den Preis gebunden ist.

Auch auf Angebote, die von jetzt ab abge eben
werden müssen, für Bauten, die in das Jahr 1917 über
greifen oder überhaupt eTSt ausgeführt werden sollen,
!muß dem Bauunternehmer die Möglichkeit gegeben
.sein, einen bindenden Zementpreis zu erlwlten oder
sich mit seinem Zementbedarf für die betreffende
Arbeit einzudecken.

Da der solide Unternehmer nicht in der Lage ist,
Zementspekulation zu betreiben, so ist es drin end er _ .
forderlich, daß sofort wenigstens Richtpreise für 1917
gegebcn werden, die von den Fabriken nicht über
schritten werden dürfen.

3. Wir haben den Wunsch, daß bis zu der durch die
Bundesrats - Verordnung angestrebten Neuregelung der
Zementindustrie die derzeitigen Preise nicht crh6ht wer
den und daß auch nach dieser Richtung eine Ausführungs
bestimmung zu   I der Bundesrats-Verordnung vorn
29. Juni 1916 erlassen wird.

Die Syndikate verfügen jetzt vielfach spmug
weise Erhöhungen der Preise mit sofortiger Wirkung,
sogar fÜr Abforderungen, welche auf Grund getätig-ter
Abschlüsse erfolgen. Dabei werden die Syndikate
offenbar von dem \Vunsch geleitet, daß fÜr eine
etwaige spätere F:rhöhung- der Preise unter Mit
wirkung der Reichszementstelle oder fÜr eine im an
deren falle ullcrläßliche Höchstpreisfestsetzung bereits
möglichst hohe Preise vorliegen. die dann nicht nur
nicht zurückzuschrauben sind, sondern auf die dann
auch noch weitere erhöhungen aufgebaut werden
können.

Eine Auslegung der Rnndesrats.Verorduung bzw.
eine Ergänzung im Sinne von Punkt 3 ist deshalb un
erläßIich. Wenn die jetzigen Zementpreise bis zur
Beendigung der in Angriff genommenen Rege1ung- un
verändert beizubehalten sind und für alle..bis dahin ab
gegebenen Bauanschlage Gültigkeit behalten, wird
ohne Schädigung der Interessen der Zementindustrie
auch das Interesse der Verbraucherkreise gewahrt.

c.
4. fÜr die Neuregelung haben wir den Vlunsch: zu

nächst, daß die Preise möglichst nicht noch weiter er
höht werden und daß wir gehört werden. wenn sie noch
weiter erhöht werden sollen. Die Wettbewerbsfähigkeit
des Betonbaues und der Zement waren, sowie die Lebens.
fähigkeit des Baugewerbes dürfen nicht geiährdet wer
den. Die neuen Preise' möchten tunlichst drei Jvionate
vor ihrem Inkrafttreten bekanntgegeben werden.

5. Wir bitten bei der N euregeltmg auch die Liefe
rnnRsbcdingungen einer Nachprüfung zu unterziehen in
der Richtung, daß darin auch Rücksicht auf die Bedürf

nisse der Verbraucher, insbesondere auf das Wesen und
die Bedüfnissc des Betons, genommen wird.

!ierr Wirklicher Geheimer Oberbaurat Germe1
mann hat in der heutigen Besprechung zwar aus
geführt, daß die Erörterung über Preise und Liefe
rungsbedingungen zurzeit noch nicht zu den Obliegen
heiten der Reichsstelle für Zement gehöre. Anderer
seits hat er aber betont, daß es keineswegs im Sinne
der Bundesrats -Verordnung und in der Absicht der
tichsregierung liege, iediglich eine einze1ne Inter
ossengruppe (die der Zementfabrikantcn) zu bf:'>;11l1sti
gen oder ihr gar Vorteile auf Kosten anderer \Virt
schaft zweige zuzuwenden. Gerade die Jetzteren Aus
führungen zwingen mit Naturnotwendigkeit dazu, daß
der Reichsstel1e für Zement auch die erstgenannten
Obliegenheiten Übertragen werden. Denn S 1 der
Verordnung: vom 29. Juni 1916 greift zwe[iel!os in die
Betätigung des Baugewerbes und der Betonindustric
ganz erheblich ein, während   2 den Verbrauchern djc
einzige Möglichkeit nimmt, gegen die Willkür und die
Gewaltherrschaft der Zementsyndikate mit Erfolg an
r.ukämpfen, so daß die DurchfÜhrung der Rundesrats
Verordnung unbedingt zu einer wesentlichen Macht
stärkung der Zemcntsyndikate beitragen \vird. Es ist
daher nicht zuviel verlangt, wenn cln Ausgleich der
Interessen der Erzcuger und der Verbraucher. Z\1
denen als größte anch die Staats- und kommunalen
Baubehörden gehären, geschaffen und der I.(eich5
regierung auch EinHuß auf die Prcise und Lieferung;s
bedingungen zum Schutz der Verbraucher eingeräumt
wird. Es wÜrde kauITl zweckmäßig sein. hierfÜr eine
besondere Reich:-.stelle zu schaffen. vielmehr wären
diese Befugnisse zweckmäßig auch in die Reichs<;tclle
für Zemcnt gelegt.

Damit nUn bei den Reratungen die Verbraucher in
ausreichender ""'-eise zu V/orte kommen. er<;cheint es
notwendig. sie in größerer Zahl als jetzt vorgesehen
in den Beirat zu berufen.

D.
6. Wir beantragen deshalb wiederholt, daß Beanf

tragte UTIserer Verbände a!s Vertreter der Zement
verbraucher in den Beirat der Reichsstelle fÜr Zement
befl1fen werden.

Die vorläufige Zusammensetzung des l:3ejrate
weist 14 V rtreter der Zementindustrie. 4 Vertreter
der Behörden. 2 Vertreter der \Vissenschaft !lnd nur
im ganzen 2 Vertreter aus dem Erwerbsl ben der ßaLI
und Zementwaren-Untcrnehmungen aui.

\Vir wÜrden es fÜr richUg halten. wenn die Ze
mel1tverbraucher in gleicher Zahl im Beirat vertreten
wären, wie die Zementfabrikanten.

Herr \VirkJicher Geheimer Oberbaurat Oerme1
mann hat diesen Wunsch als berechtigt bezeichnet und
zugesagt. einen entsprechenden Antrag auf Erweite
rung des Beirats dem Iierrn Staatssekretar des Innern
unterbreiten zu wollen.'.o tJ

Verschiedenes.
Verbands., Verefns- usw  Angelegenheiten.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten zur frage der

Rückerstattung der Tcuerungszuiagen 2n die Bau.
gewerbetreibenden. Der Minister v. Rreitenbflch hat am
20. September d. J. - V. 54. D. tl ]49 - iolgendes
Schreiben an den Deutschen Arbeitgeberbund für das
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Bau,Q;cwerbe gerichtet: "In der Frage der Schadlos
haltung der bei Staatsbauten beschäftigten Unternehmer
für die ihren. Arbeitern zu zahlenden Lohn-Kriegs
zuschläge sind die mir untersteIlten Provinzialbehörden
entsprechend der von dem lierrn Krie5?:sminister für
seÜJen Geschäftskreis getroffenen Anordnungen mit An
weisul1g' versehen. diC'- Umstände jedes Einzelfalls mit
besond rem Wohlwollcn zu prüfcn." (Der ErJaß des
Kricgsministcriu11lS rUntcrkunfts - Dcpartement vom
] I. September 1916 - Nr. 90. 9. 16 U 4. -] an den
Arbeitgeberbund. auf den hicr Bezug genommen wird.
Ist JlJ NI'. 75 der "Ostd. Bau-Ztg." vom 16. September
veroffentlieht worden.)

Die Verleihung des Einjährig t'reiwmigen-Schcines
. an die Absolventen der behördlich anerkannten Bau

gewerkschulen i.st Ge enstand einer neuen Ein abe. ehe
der Innung;s-Verband Deutscher BaugewerksmeL"ter als
offcnthch-rechtliche Vertretung des Baugewerhes soeben
Jn die Ministericn der deutschen Bundesstaaten wie an
den Bundesrat selbst abgereicht hat. Es wird in dieser
Eingabe zunächst darauf hingewiesen. daß hervorragende
Männer des deutschen ErwE'rb<;]ebens ebenso wie be
deutende Vertreter des Sclmlwöens schon vor Jahren
die Nohvendigkcit anerkannt und mit Nachdruck bctOJÜ
habcll, daß die abgeschlossene berufliche Bildung, wclc:he .
di  mittleren technischen fachschulen ihren Absolventen
zu geben vermögen, a!s ebenbürtig gesetzt \verde mit
der wissenschaftlichen BiJdung, die nach den heutigen
Bestimmungcn als Voraw,setzllng jür die Cr!angung des
tin.iährjgemcheines gilt. Dieser V./unsch ist nach der
Überzeugung; des deutschen Baugewerbes urn so be
rechtigter. als bisher auch schon bei anderen Schul
gruppen, So bei den bnd\virtschaftlichen fachschulen,
bei den Lehrerseminaren und insbesondere bei den See
fahrtschnlen, der Grundsatz in der Erteilung des Be
rechtig;uugsscheines zum Einjährig-Freiwilligen-Dienst gc
wisse \Vand!ungen erfahren und dadurch Richtlinien zur
(leitung gebracht hat, die berufliche Kenntnisse in der
gleichen \Vcise werten wie das Wissen auf spracnlichen
Gebieten. Ohne Zweife! wird die :entwickelung in der
Bewertung realer Kenntnisse nach diesem Kriege auf
aller Gebieten nnseres Kulturlebens weitere fortschritte
machen. Nicht mehr sollte l1aher in der Folge theoreti
sehes \Vissen allein ausschlag;g-ebend sein für den QuaJi
fizierten militärischen Dienst l1nd seine bürgerliche Be
wertung. sondern es sollte auch ein bestimmtes Maß
praktisch-technischen Wissens, wie es nach gehöriger
berufsmäßiger Vorbereitung der SchÜler von den mitt
leren technischen Schulen unseres Vaterlandes ver
mittelt wird, in der erwähnten Beziehung als ,Q;leich
wertig und gleichberechtigend angesehen werden. Der
Innungs-Verband Deutscher Baugewel.ksmeister be
findet sich mit diesem \Vunschc auch in voller über
einstimmung mit dem Deutschen Ausschuß fÜr das tech
nische Sc:hulwesen. Mit Recht kann angenommen wer
den, daß den einmÜtigen neuen Bemühungen der Erfolg
nun nicht länger versagt bleiben wird.

Techniker als Bürgermeister. Der diplomierte Ma
schinen-Ingenieur Peter D r z e wie c k i ist zum ersten
BÜrgermeister der Stadt Warschau ernannt worden. Er
ist Mitinhaber der Maschinenbau-Anstalt Drzewiecki.
Jezioranski, Klarner u. Rose, und Direktor der Kom
mandit-Oesellschaft für feuersichere Anlagen leicht ent
zündlicher Flüssigkeiten ,.system Martini u. tlüneke" in
Warschml. - Das ist ein weiterer Erfolg der Bestrebun
gen der technischen Verbände.

Rechtswesen.
sk. Die UniaHversicherungspHicht der künstlerisch

gebildeten Architekten. Die Unfallversicherungspflicht
der kÜnstlerisch gebildeten Architekten bejaht eine
grundsätzliche F:ntscheidung des l ejchsversicherungsamts
vom 26. November ]91.';, in der es heißt: Das I eichs
versicherungsamt bat niemals verkannt, daß die Iiaupt
tätigkeit der eigentlieben Architekten, nämJich der Ent
wurf von Bauzeichnungen und der Beirat zu Bauaus
führungen, eine kÜnstlerische ist. Es hat aber dieser
Tatsache für die frage der Unfallvcrsicherungspmcht
keine entscheidende Bedeutung beilegen können. Denn
selbst v.renn anerkannt. wird, daß die künstlerischen ße
rufe an sich keinen Gewerbebetrieb im Sinne der Reichs
vcrsicherungsordnl1ng- darstellen, so folgt hieraus nur,
daß Betriebe. die sich ausschließlich auf künstlerische
Arbeiten der genanntcn Art crstrccken. der Versiche
rungspf icht nicht unterliegen. Derartige Betriebe sind
von der VersiclIerungsgesctzgebung Überha!1pt nicht zur
Mitgliedschaft herangezogen wordcn. Die Versiche
rungspflicht soll vielmehr erst eintretcn, wenn ein Archi
tekt im Rahmen seiner Beruistätigkeit, für die in der
Hauptsache kÜnstlerische Gesichtspunkte maßgebend
sem mögen, Arbeiten vornimmt. die zu denen des Brtu
gewerbes gehören. Dieser faH ist gegeben, sobald dem
Architekten die Leitung oder Überwachung einer Bau
ausfÜhrung übertragen wird. Denn alsdann übt er nicht
eine rein künstlerische Tätigkeit aus, sondern eine solche,
die in das technischc, gewerbliche Leben übergreift. Er
hat dann die Bauarbeiten auch vom technischen Stand
punkt aus Zl1 überwachcn und ist für die Bauausführung
gewerblich mit verantwortlich. es handelt sich in dies n1
falle 11m einen gemischten, nicht ausschließlich kÜnst
lerischen. sondern auch technischen Betrieb. Bei Be
trieben dieser Art geht es nicht an, sie allein wegen der
auf seiner künstlerischen BetätigunJ.{ beruhenden Stellnng
des Architekten als Gewerbebetriebe nicht anzusehen.
Steht fest daß in dem Betrieb eines kÜnstlerisch  e
bildeten A'rchitekten versicherungspflichtige Banarbcitct1
ausgeführt werden, so unterliegt er, abgesehen von dcrq
Arbeiten der kaufmännischen AngestcJltcn, seinem
ganzen Umfang nach der Versicherungspflicht. (Akten
zeichen: r 9630/15.)

Zum Wiederaufbau Ostpreußens
Die sChJeunige Errichtung von Notbauten in den

ostpreußischen Grenzbezirken wird behördlicherseits
nach Kräften g-efördert. um vor Eintritt des Winters
ausl'eichende Unterkunftsräume fÜr Menschen, Tiere LInd
Feldi,.üchtc zn erbalten: AUe diejenigen Besitzer,
weJche bereits Notbauten errichtet haben, mÜssen diese
sofort den zuständigen Stellen anmelden. Bei der
Meldung ist die Art des Notbaues anzugeben, ferner, ob
die Arbeit selbst oder durch welchen Unternehmer aus
g-eführt ist, und woher die MateriaJien bezogcn werden.
Es lieg-t übrigcns im Interesse der geschädigten Besitzer,
d(lß sie alle Unterlagc:n, welche zur Berechnung des
Wertes des Notbaues erforderlich sind. insbesondere
Rechnungen und AbmessuTI!«en. möglichst genau undvollzählig miteinreichen. A. O. V.
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